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SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

PERSONALAMT

P 20/122.20-3.2,1

An
Senatsämter

Fachbeh6rden

Bezirksämter
Oberfinanzdirektion Hamburg - ü

Rechnungshof der Freien und Han~

Betriebskrankenkasse der Freien

nachrichtlich an:

Arbeitsrechtliche Vereinigung H;

ej)

Neurege1ung der Rechtsverhä~tn1sse der
stundenweise beschäftigten Arzte

Rundschreiben des Senatsamts vom 13.8.74

Betr.:

Beschäft1gungsr1cht11nien
DurchfUhrungsvorschr1!ten

Anlap-,e:

Nachdem die Spitzenorganisationen der zu beteiligenden Gewerk-
s~haften die Vereinbarung betr. Beschättigungsrichtllnien -

Arzte unterschrieben haben, werden diese in der beigefügten
- 'Jnveränderten - Fassung bekanntgegeben. Gleichzeitig werden
die zu den Beschäftigungsrichtl1nien vom Senatsamt erlassenen
DurchfUbrungsvorschriften übersandt.

Die sich aus der Neuregelung der Rechtsverhältnisse aller stunden-
weise beschäftigten Ärzte ergebenden Veränderungen im Stellen-
plan sind beim Senatsamt zu beantragen.

Mehrabdrucke können telefonisch unter

BN 9.31.452 oder PM 36 81.452

angefordert werden. ./1
Die Beschäft1gungsr1chtlinien-Ärzte we~en demnächst in den
MlttVw veröffentlicht werden.

, ~~ ~

.~~~
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SENATSAMT raR DEN VERWALTUNGSDIENST

LI-
1974dC8 10. September]

F.~.. "I'. 462 (o."w.~,
..~- 9.31 ,.

- Land -

Hansestadt

!ien und Ha]
Hamburg

Hansestadt Hamburg

Vereinigung Hamburg e.V.

Ärz'te mit



dem Seutaaat tUr den Verwa1 'tUDgsdienst

UDd.

Deu~schen ADge.~e~ ~e~aewerkscha!~

Land8sverbaDd Haaburg -,

Deu~acheD Be..~eDbuDd
- I.lJde.bUDd Haaburg e.V.

Deu~schen aewerkscba.t'ts bUDd
LaJld.e.bezirk Rord88rk -,

Gewerkacba.t~ der Polizei

~~.abezj.rk Baaburg

der

-
der -

wird. 8881.8 § 92 Baaburg18C.b8a Perao~Tertre'tuDg.ge.e'tz (BabPersVG)
vom 17. Bo'988ber 1972

ge'trO:!:!8n:

Richtlinien
.

zur Regelung der Rechtaverbl.l 'tD1aae der
s'tUDdenweia8 beacbl..ttigten lrzte, Z--hnKpzte uDd Tierärzte

1m bamburgiachen ~.t.tentlicheD D1eaa"t

(Beacbä.t't1gungsrichtl1Dien-Ärzte)

vom 1. September 1974

Nr. 1 Gel'tun.«sbereicb

Bescbä!~igungsricb~in1en gelten !Ur die stundeuw8ia8

von lrz~en, ZahDärz~en und T1.rärz~8n 1m gesam~.n

Diena~ (z.B. in KraDkeDbluaern, H.~8n,

~en, Gea1~dh~itaämtern, ärz~icben Diena~.n u.a.);

sowei ~ die Recb~8verbä1 tn1aa8 durch Tarifverträge

Recbtsvorscbrif~en geregel~ sind.

TI~igkei ~ 1m Sinne dieser B8scbä!tigungaricb~8n i.~

tung, Untersuchung und. BehAnd.lung.

Die

gung
ö!!'ent1.ichen

Bte

nicht,
dere

Ärztliche

Bera

1.1

1.2

lVr 'f

LI-Zwischen

einerseits

-.

)
aDderersei'ta

~. Seite 211 Vere1DbaruDg

~

B.
baabur

Ben tune.-
al. gelt.n

oder

8cbl..t'ti

gi8chen

an-

2



Nr. 2 Beg:rif!sbestimmun~eD

2.1

a1Dd

2.1."1 nebeDamtl1che ÄrZ1;3,

2.1.2 neber:oeru.!l1cheÄrz-:e,
~eilze1tce8cnäfti~~ lr:te,

~e~~ze:~beacnäf~~~e IraDk.Dbauair
...., 1\...".. Ar. ._re weru__~cne z~e.

Neb.Dam'tl:.~he ~:-:e alDä ~e..te, die baupta8tl1ch als Ärzte,
ZahnHr:te oder Tierärz~. im ö:~ect11chen D1euat über die
durchsconi 't~l.1che :-.gel.d~~ge WocheD8.r~e.i tazei ~ hinaus b8i
e.iner Stelle aua.r.balb ~. .1g8DeD AufpbeDb.reicba 1.DD8r-
lIalb des baao\U"gJ..achen ö~feD~icb.en DisD.l't.. 8iD. Irz'tl1che
Tätigte1 t n1cht ".Ja Mebrarb81t han-
delt.

2.1.3
2.1 ./~
2.1.5

.if" 2...~. .

'.

auaüben.

2.3 Nebenberufliche Ärz'te sind Anges'tell 'te. die .Dauptber\o1.flich
als Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte 18 öffentlichen Dienat

über die durchschDi t~liche rele~3ige Wocheaarbei 'taze~ 't

hinaus bei einer S'telle außerhalb i:res eigenen A~gaben-

bere1ccs innerhalb deE bamb~gi~chen 3ffen~11chen Diens~.a
eine är%~li~be Tä~1gKeit ausüben, soweit es ~ich nich~ um

Ubers'tu.-.:.e:. :-Wnce:' -..

2.4 Teilzei tbeschäft:..~~e k%~e sind die sonst Dich't 1m 6f..ent-
lichen D1ena~ steh6~1en Ärrte, Za~rz~e oder T1erirz'te
sow1e Ä:zte, Zahnärz~e ode~ T1erärz~e als Versorgungs-

e.pf"änger, welm

2.4.1 sie bei v"ll,er Beschäftigung unter den Bundes-Angestellten-

Tarifvertrag \ BAT) rallen würden und

die mit ihnen arbeitsvertraglich verei~barte

liche regelmäßige Arbei tszei t weniger ~s die

regelmäßigen Arbeitszeit eines en~sprechenden
teD Arztes beträgt.

2.4.2

~

4-
-

zte,

aichsove1.t es

"'"

durchachD1 "t"t-
Hälf"te der

vollbeachäf"t1g-

,



NrY

-3- ~
.I!11ze1 'tbe8chä.t't1rte KraDkenhaud~Z't'8 s1Dd die 80na't Dich't
18 ö.t.tea.'tl.1cban D1eD8't 8'tebanden Ärz'te 8ow1e lrz'te als Ver-

aor gUD&8eapfäDger. wenn

s1e bei voller Bescbäftigung UD'ter den Tari.tvertZ'ag zur
RegelUDg der aech't8verbäl tDi8se der Lei 'teDd8n IraDkeDbaua-

1rz't8 fallen wUrden UDd-
die 8i t 1hnen arbe i tavertragL1ch vere
Uche repl8l8ip Arbe1 uze1 't Y8D1ger

? ~".. -'

2.5.1

iDbar't8 durchachDi tt-
als die volle regel-

mäßige Arbei tszei t eiDes vollb8scbä~1gt8D Lei teDden KrtDk8n-

hauaarz't8. be'trägt.

.~ 5 ?.". .-

Fre1beru1l1cbe lrZt8 s1Dd die Dicht 1m 6~~eD~1cben D1eaat
st8heDd8n Ärzte, ZahnMpz'te oder 'l'ierlrz'te sowie lrz'te, Zahn-
ärzte oder Tierärzte als VerSOrguDgS88pflDler, die tUr die
Fr81e uM HaDaestadt Baaburg eine lrz'tl1ch8 ftUgtei t aua-
ab.n, obDe daS dadurch ein Arbe 1 tsv.rbn tDia begrÜDdet wird.

:.5

Beim Verüeich der Arbeitszeiten (Nm. 2.4.2 UDd 2.5.2) ist
von e ~r durchachn1 t~lichen regelml8igen Vochenarbe1 ~azei t
auszugehen. die ggf. durch Te11en der Jahre8&rbe1~aa'tuDd.en
durch 52.176 bzw. der MoDa~aarbe1tsstuDd.n durch 4.348 zu

e~i t,,;eln is~.

2.7

Nr. 3 Ärztlicher Nebenbescbä.ftimnQ::sau.!'trag

Ne benamtlichen und ne benberu!1ichen Ärzten wird die ärzt-
liche Tätigkeit als Nebenbeschäftigung übertragen.

Der ärztliche Nebenbeschäftigungsau.ftrag bedarf der Zustimmung

~.1

~ .,.. . c..

der rar das Hauptamt bzw. die Baupttltigkeit des Arztes zu-
ständigen Stelle.

Ärz~che Nebenbescbä~t1gungsau!träge sind scbrif~ich nach
dem Muster der Anlage 1 zu erteilen.

Die Nebenbeschäftigung - ggf. unter BerUckaicht1gung anderer
Nebentätigke1ten - darf durchscbDittl1ch insgesaat acht

3.3

3.4

)

~

- 4 -



Arbei ts8tuDden in der Woche Dicht überscbrei ~en. In jede.
Falle sollte 41e Höchatsrenze der .ebentätigkeiten tUr neben-
aa'tUche "Arzte bei der GeriDIfUCigkei tsgrenze der So%1ü- -

versichenmc (durch8chD1t+.lj.c~ 18 Monat Dicht ubr ÜS ein

Achtel der .tUr Mona~.bezUp in der Ren~enversicheruDI 181-
t8Dden Bei tragsbe.e.SUDg8grenze oder bei höhere. BDt..l t
ein FQn.ttel da. Gea..te1Dk088D8 . in der Repl ein Viertel

d.er lautenden Monatsb8zUp) l1epn.

~ie Vorachri~ten der jrbeitazeitord~_J~g siDd gct. zu b8ach~en.

lrztl1che Nebenbe.chä,ttiguJJ.gaauttrip köDDeD 81 t e1.D8r Friat
VOD zwei Wochen zua MoD8.taacbluS widerrufen werden. Si, eDd.en

oDe Yi4errut, wean 41e bauptaat1j.che BeacbA,tti&\1DC eDdet;
§ 70 BabBG bleibt unberüm-t.

3.5

Für 418 H8beDb8.cblttilUDl Wird. autlr\lD4 § 6 Ab..tz 1 der
V erordftt'~ g aber 41e .e ben'tl Uckei t d.er baabur Ii.chan h_ten
(H8bRVO) va. 15. Mlrz 1966 (GVB1. Seite 244) in ihrer je-
weila g8lteDd8n Fassung 8iDe SebenvergUtuDI Dach Rr. 6 der
Be8cbA~igung.richtl1n1en sewahrt. rar 41. Abli.t8runc der
HebenvergUtung, 41e d.en tUr aebenvergUtuDg te.t...etzt8n
~chstbetrag Ubersteigt, gilt - soweit Dicht die Voraua-
.etzungen d.es § 7 Ab.atz 1 Rr. 6 vorliegen - § 6 Abaltze 3

bis 5 HmbHVO.

3.6

~3 ~. , Nebenamtliche und nebenberufl1che Är%~e erhalten die Neben-
vergütung auch fUr Arbe 1 tsstunden, deren Ausfall die D1e~t-
stelle zu vertreten bat; rar andere, vom zus~digen D1en8t-
s~ellenle1 ter bekanntgegebene Ausfälle s~eh~ ke1ne Neben-
vergU'tung zu.

Sowe1 t in diesen Bescbäft1gungsrich~1~n1en Dichts Besondere.
be.~1mmt 1s~ (vgl. Nm. 3.7 .ow1e 7.1.1 UDd 7.1.2), aind alle
wei te ren AnsprUche aus dem ärzt11chen Nebenbescbä!tigungaau!-
trag mit der Nebenvergütung abgegolten; die wei~eren ADaprUch.
ergeben sich ausschl1eB~ch aus dem Baup~amt/der Baup~tatigkeit.

Ia übrigen rich~et sich die Nebenbescbä!~icung Dach de. rar
die bamburgischen Beamten geltenden Nebentat1ik81 tarecht

3.8

3.9

LI-

~

- 5 -



sowie Dach den fUr die

den Rechtsvorscbr1,ften

4.1 Arbe1tsvertra~

4.1.1 Tellze1 tbescbäft1gte irate UD4 tellze1 tbe.cblttigte KraDken-

hausärzte 'l'ät1gke1't auf der GrUDdJ.age e

Arbe i ~svertragea Dach de. MUs'ter der

aj.Dd tUr .iDen 18 voraus
" i...!"

e1nen unbea't1ma'ten Zei 'tra\8
, die 65.

4.1.2 Arbe!

Ärzten'ta1
längs'tena auf ein Jahr

Bei Arbei tsver~ tDissen von mehr als sechs MoDaten ..~ ten
die ersten sechs Monate als Probezeit, bei Arbeit8V8r~t-
nissen von weniger als secha Monaten g1l t der erste Monat
als Probezeit. Au! die Probezeit kann verzichtet werden.

4.1.3

4.2

4.2.1

Rahmen-Arbe1tsver'tra~

Vertre't\mgs- oder ,Aushilfs-Ära werden innerhalb eims Rahmen-
Arbeitsvertragea (Anlage 3) !Ur jeweils eine Vertretung oder
Aushilfe mündlich durch den zuständigen D1enststellenlel ter

abgerufen.

Ein Arbei tsver~ tnis wird entweder !Ur einen Tag, für einen
bestimmten Zeitraum oder bis %Um Eintritt eines 1m voraus

4.2.2

bestimmten Ereignisses begründe

4.2.3 Die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden gibt der zuatän-
d1ge D1enststellenle1 ter bekannt.

4.3 Nebentäti~keit

Der tei~zei tbeschäftigte Arzt und. der tei~zei tbescbäft1gte

Krankenbausarzt darf außerbalb dieses Arbe1tsv8r~tnisS.8
4.3.1

~" 4

~
ftt1gke1t jeweils gelten-

.- 5 -

übertragene
UDd. Verwal tungaanor~nt1ftgen.

Kr. 4 Arbe! 'tsverhäl 'tn1s-- - - - --

1nesverrichten
.AD1age 2 .

.fürbe8~en oder
Arbe 1 'tsverträge

volleDdet haben, 8Id

)

Lebenajabr
zu befristen.

,..)

- 6 -



ohne Geneba1sung des Arbeitgebers andere ger~!stät1gke1~en
gegen Bn~ge~~ ausüben. .~eDn dadurch nicht die Erfüllung des

Arbe 1 tavertrages, die Ucpartei~chkei ~ oder die Unbefangen--
hei ~ da. Arbe 1 ~nebmer5 oder andere diens~1che Interessen

beeinträcht1~ werden.

4.3.2 ~ie AU8Ubung aDderer Berufatätigke1 ten gegen En~gel t 1st dem

Arbe1 tleber UDau!ge!ordert und UDverzUgl1cb anzuzeigen.

4.4 Inanspruchnahme und En'ti:el t

4.4.1 Te11zei ~bescbAf~i~en KraDkenbaualrz~en kaDD durch die ~~-
stin41ge B.Qörd~ geata~~.~ weräen, bei einer auf ibr Facb-

ieb1.~ bezogenem

konauj,.tat1ven ?rax1s,

Beratung, UD~erSUcbung oder Deba~~ von Patienten,
die a1 ~ de. Krankenhau3 ge~B § 6 der Veror~t1~ :ur

Regelung der Krankenb3usp~eg.sät:e (Bundeaptlege-
sa~zverordDung) gesondert berechenbare Irz~liche
Leistungen ~ gleicb%ei tig e~e geaon4er~ berecb8n-
bare Unterkun!~ vereinbart haben,

Qutacb~ertä~igkei t un4 vertrauensärztlicher Tltigkei t.
wenn eine Beratung oder Behandlung von Kranken daa1 t
nicht verb\mden is~,

~
4.4.11

4.4.12

4.4.13

Einrichtungen, Material und Personal des Krankenbau.e. in
einem auf das Notwendige begrenztcn Ausmaß in Anspruch nehmen
'ZU dUrfen.

D1e Inanspruchnahme ~.~~ :~~chtungen, Ma~erial oder Personal
des Arbeitgebers und das h1erx~ 'ZU eD~rich~ende Entgelt
r1ch~en sich Dach der ftVeror~nll~ Uber die Inanspruchnahme
vo~ Einrichtungen, i4Bterial und Personal des Dienstberrn

sowie Uber das hierfUr zu entrichtende Entgelt bei Neben-
tä~~gkei ten der bamburg1sch~n Beam~en (InansprucbDahme- und.
En~gelt-Verordnung)ft vom 22. Dezember 1969 in ihrer jeweils
geltenden Fassung.

4.4.2

6
Lf-.

'l'Itigke1t,
Kranken tdam1Behandlung

~

7



Haftung4.5
-

Für die Scbadenshaftung finden die !Ur die Beamten der Freien

und Hansestadt Hamburg jeweils geltenden Vorschriften ent-

sprechende

4.6 !!r«Utung
Tellze1 ~be.cbäft1gte Ärzte UDd teilze1 tbescblftigte KraDken-
bausärz~e erhalten eiD8 VergUtung nach Mt. 6 der Be.cbäft1

gungarichtliDien.

li.6.1

Die Vergütung is~ ~e1~zei ~beacbäf~igt.n
beac~gten KrankeDbaualrz~en fUr die
Wochenteiertagen und nach § 615 BGB tUr

aber aus diensUichem Anlaß ausfallenden

wei~erzuzahlen.

4.6.2

Teilzei tbescbäftigten Ärzten UDd teilzeitbeschäftigten Kranken-
hausärzten wird bei einer durch Kr~~.i t oder Unfall verur-
sachten Arbe i tsunfahigkei t die Vergütung nach den gesetz-
lichen Vorschritten weitergezahlt (§ 616 Absatz 2 BGB),
längstens jedoch bis zum Ende des Arbeitsver~tDiases. Das-

selbe gilt für ein von einem Träger der Sozialversicherung,
einem Träger der Tuberkulosehilfe oder von einem Beauftragten
der Tuberkulosehil~e oder von einer Versorgungs behörde ver-

ordnetes Kur- oder Hei~ verfahren.

4.6.3

4.6.4 Die Höhe der fortzuzahlenden VergUtung bem1Bt sich nach der

UrlaubsvergUtung (Vgl. Nr. 4.7.2).

Die Fortzahlung der Vergütung entf~ t. wenn der tei1zei t-

beschäftigte Arz~ oder tei1zei tbescbäftigte KraDkeDhauaarzt

sich die Arbei tsunfäbigkei t vorsätzlich oder grob fabr~ss1g

zugezogen hat.

4.6.5

~'" 4

Lf-

1

ADwend1mg .

Ärzten und tei1zei t-
an gesetüJ.chen
die festgesetzten,
Arbeitsstunden

r)

8



, . ~ .... C . J Is't die Arbe1 tsunfähi,ke1
';.rt:-.t.De~ ~~sta=:1 :ierbeigefUhrt, gilt § 38 BuDdea-ADi8atell-

~oDtar1tV.rtrag entsprechend.

4 . ~ .7 ?Ur V.rsorgungs~~pfänger aus de. ö~~en~ch.n D1ena~ ge1 ~.n

ü. versar

4.6.~ =~ t der VerlÜ~~~g sind alle we1 teren ADaprUche aus d.. Ar-
"~a1 tsverilil 'tnia ~ bgego1. teD, aowe1 t .in die.en B..cblft1sunc8-

.:.~'.::::-:::'~~ec. n1::~~s Beso~dere.! bes't1mmt 1st (vgJ.. Rrn. 4.6.2,
"..6.3, 4.7. 1 und 7.l).

;:,~

4.7

4.;.1 ~en ~.11z.1 tc.~cnä~~1gten Är:~.n UDd tellze1
F~ankenhauaär%t.n wird Erholungsurlaub unter
':er6.1t~ DaC: ..en .6-.st1:mlDungen des Bunde.ur

.;e",'i"=r't.

4 ~ ~. , ., Die Ur1r.ubsv~riÜtung sm1ßt sich Dach
~aB tCr jed~n W.rk~g 1/15 der 1n den
~l:~i ...aloD4e.:-;I:Javen vor UrlaubaoegiDn 1nageaamt erZielten
tler~J~g ge:~r~ ~ ~1r~.

-1,. ~ - ~. - ..
r.- 2- :um

~e~ :zei ~~psc~f~:.6tan KraDker~usärzten mit mindesten. 1.250
;~~esa~bei tss~~den wird nach einer ununterbrochenen Be-

~c~~'t1gungs:e~ t 'cai der Freien und RaDsestadt Hamburg von
~5, 40 brw. 50 Jahren e~e Jubiläumszuwendung unter 8nt-

sprec~ender ~~w~~dung aes § 39 BAT gewährt.

4.9 Sterbev.eld

Beim Tode ei~es ~eilzei t~escbäftigten Krankenhauaarztes m1 t
~destens 1.250 .;ar.resarbei 'tss'tUnd.en wird ein Sterbegeld
cntsprechen4 ~en i:.rscb:iften des § 41 BAT g.zahl t.

lf- ,J -

durch einen"von eine. Dritten zu

~

Ruhensvorschr1ft8n.

tb._Cbl..t't1~.D
Fortzahlung der

laub_ge..tz..

§ 11 BUrlG derse.talt,

abgerechneten letzten

~

- 9 -



4.10

4.10.1

Zuwenaunce;:

Der tei~=ei tbeschäitigte Krankenbauaarzt mit mindestens
1.250 Jahresarbei~sstunden erhält eine Zuwendung un~er
entsprechender ADweD4ung des für die un~er den Gel tuDg8-
bereich des BAT fa~enden Anges~ellten jewei~s ge!~eDden

Zuwendungs-TarifVer'trages.

L. ~,O.2 Die :~w'endung is~ zurUckzuzahlen,

schlieB~ch 31. ~mrz des folgenden
seinem Verschulden oder auf seinen

4 ~..
. , I tzver

4.11.1 Tei~:ei:beschä~tigte

zusätzl~che Al ters- und Hinterbliebenenveraorgung Dach
dem ~bur~i ~chen Ruhegeldgesetz.

':'_11.2 Die zuaä t~iche Äl tera- UDd Hinterb~iebenenversorgung von

teilzei tbeschä~tigten Krankenbauaärzten richtet sich nach

den Vorschriften des hamburgischen Ruhegeldgeaetzes über

die zusätz~iche Versorgung n1chtvo~beacbä!tigter Arbei t-

nehmer in der jeweils gel teDden Fassung.

4.i2 W'e

c~~ .trbe i tsver~rag be

ein Beamts~v~rhäl tnis

des-BAT Angeer!aßtes

~.13 3eendi~~

1 Für die Kündigung der Arbei tsver~ tn1sse der tei~ze1 tbe-

schäftigten Ärzte und tei~zei tbescbäftigten Krankenbausärzte
gelten ~ie gesetzlichen Vorschriften (§ 622 BGB in der

Fassung des 3rsten Arbe i ~srechtsbereinigungsgesetzes vom
1L. August 1969 - BGB1. I S. 1106, Gesetz über die Fristen

für die ~Undigung von Angestellten vom 9. J~i 1926 - RGB1.
399).

4.~3.

s.

N;J ~

9

~

wenn der Arzt bis ein-
Kalenderjahres aus
Wunsch hin ausscheidet.

Ärzte taben keinen Anspruch auf eine

r)
et ke~en Anspruch auf Ubernahme

oder in eLn vom Geltungsbereich
tenverhältnis.

I
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Befriate~e Arbeitsver~~n1sae enden,
KUDdigung bedarf, mit Ablauf des vere

bzw. mit Ein~ritt des bes~imm~en Brei

4.13.2

4.13.3 Alle Arbe 1 tsverhäl tnisse enden, obne daS es einer KUndicung
bedarf, spätestena mit Ablauf des Monats, in dem das 65.

Lebensjahr vollendet wird.

4.13.4 Das Recht zur Auflösung 1m gegenseitigen Einvernebaen und
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grunde (§ 626 BGB)

., bl.e1b't unberi1hr't.

4.14, Ehemal!a:e Arbe! 'tnehmer und Beamte

4.14.1 Mit ehemaligen ArbeitDehmern des öffentlichen Dienstes darf
währeDA der Be zug.dauer von
häl tnis eingegangen werden.

4.14.2 Von der Beschäftigung sin4 ferner die nach
nach entsprechenden aD4eren beamtenrechtli,
in den Ruhestand versetzten Beamten bis zu
auszuschließen, zu dem sie nach ~reich.n,
in den Ruhestand getreten wären, sowie die
ur laubten Beamten und Arbe 1 tnehmer.

Nr.5

5.1 Dlenstvertra~

Freiberufliche Ärzte verpfl1chten sich zur Diens~leistung auf
der Grundlage eines Dienstvertrages (Anlage 4).

Diens~ver~räge sind für einen im voraus best1mm~en oder rur
ei~n unbestimmten lei traum abzusc~ieß.n.

Die freiberufliche Tätigkeit darf 19 Stunden in der Woche,
86 Stunden im Monat oder 1.032 Stunden 1m Jahr nicht Uber-

s~elgen.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Li-
- 10-

-r~tD1sse enden, ohne daß es einer
t Ablauf des vereinbarten Zeitraumes

s bestimmten Ereignisses.

Ubergangsgeld kein Arbei tsver-

igung sin4 ferner die Dach § 44 HDbBG oder
4en anderen beamtenrecht11chen Vorschriften

versetzten Beamten bis zu dem Zeitpunkt
zu dem sie nach Srreichen der Altersgrenze
. getreten wären, sowie die ohne Bezüge be-

~

Freiberufliches Dienstverhältnis



! ~r e:ü tung5.2

Freiberufliche Ärz~e erbal ten e~e Vergütung nach Nr. & der
Beschäft1gungsrich~11n1en, mit der ~e Ansprüche aus dem

D1enstver~ tnis abgegolten sind.

5.3

Der DienstYertrag begründet insbesoDdere keinen Anspruch auf
Krankenbezilge, UrlaubsvergU'tung, Zuwendung, Ubernabme in ein
Beamten- oder ADges~ell ~eDVer~ tDis sowie auf zuaI~z11che
Alters- und H1n~erb11ebenenversorgung nach dem bamburgischen

Ruhegeldgesetz.

5.4 Beendi~

Dienstverträge fUr freiberufliche Ärzte können beiderseits
bis zum Ablauf des ersten Werk'tages einer Kalenderwoche auf
den Ablauf des letzten Werktages dieser ~enderwoche ge-

k~1digt werden.

5.4.1

5.4.2 Be.I.I'istete Dienstverträge enden, ohne daß es einer Kündigung
bedar~, m1 t Ablauf des vereinbarten Zeitraumes bzw. m1 t

Ei~tri tt des im voraus bestimmten Ereignisses.

Das Recht zur Auflö sung im ge gensei tigen Einvernehmen und zur

fristlosen KUndigung aus wichtigem Grunde (§ 626 BGB) bleibt

unberührt.

5.4.3

6.1 Bezahlt werden grundsätzlich nur die tatsächlich geleisteten
Arbe i ts- oder Dienststunden, soweit sich aus diesen Beschä..fti-
gungsrichtlinien nichts Besonderes ergibt (Vgl. Nrn. 3.7,
4.6.2 und 4.6.3 sowie 4.7.1. 7.1.~ und 7.1.2).

6.2 Kinderzuschlag wird nicht gewährt.

~" y
- 11
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Nr. 6 Vergütung
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6.3

6.3.1

Stundenver~tung

Stundeaweise beschäftigte Ärzte erbal ten grundsätzlich eiDe

Stundenver gütung .
Die StuDdenvergütung beträgt 0,6 v.H. der Berechnungsgrund

lage der Nr. 6.*.2.

Der stuDdeuweise beschäftigte Arzt gibt jeweils bis zum
Fünften des folgeDden Monats eine ErkläruDg Uber Art und
Anzahl der von ihm im abgelaufenen KaleDdermonat geleisteten
Arbe i ts- bzw. Dienststunden ab (~age 5).

Angefangene Arbe i ts- oder Dienststunden werden !Ur den ganzen
Mona~ r~sammengezogen. Ergeben sich bei dieser Schlu8rec~ung
angefangene Stunden, so werden diese, wenn sie 30 Minuten
unj mehr betragen, als volle S tuDde, wenn sie weniger
als 30 ~ten betragen, n1ch~ abgerecbnet.

6.3.2

6.3.3

C j)' - I

, 6.",

6.3.5 Die 3'e;UDd.envergU'tungen .für die 1m abgelaufenen Kalendermonat
tatsächlich geleisteten Arbe i ts- oder Dienststunden werden
am Fün!zehn~en des UberDächsten Monats gezahlt.

6.4 Monatsver~tun2

Ärzte, mit denen vertraglich eine bestimmte durchschn1 ttliche
regelmäßige Wochenarbei tszei t oder eine Mindestjahresarbei ts-
=ei t vereinbart worden ist, erhalten am Fünfzehnten jedes
Mona~s eine Mona~svergütung für den laufenden Kalendermonat.

6.4.1

v

6.4.2 Die Mona'tsvergtitu.'1g für teilzei tbescbäftigte Krankenhausärz'te
berechnet sich au~ der Grundlage einer Grundvergti'tung in Höhe
von 70 v.H. der jeweiligen Endgrundvergtitung der Vergütungs-
gruppe I BAT. Zu dieser GrundvergU'tung treten der anteilige
örtliche Sonderzuschlag und der volle Or'tszusch1ag der Tarif-
klasse I b Stufe 2 nach Maßgabe der für die Tarifanges'tell ten
der Freien und Hansestadt Hamburg jeweils geltenden Bestimmun-
gen hinzu. Von dieser Berechnungsgrundlage erhalten sie:

- 12-
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6.4.3 Die Moaatsvergütung der sonstigen teilzei tbe.cbi~t1gtan Ärzte
berechnet sich auf der G~~~Age von 85 v.H. der BDdvergUtuDg
e1..Des verheirateten Angestellten ohne UDd.ar der Vergütungs-
gruppe I b BAT nach Maßgabe der .für die Tar1~aDg88tall tan der
Freien und HaDaestadt Bamburg jeweils geltenden Be.t~Jagen.
Von die.er Berechm)Dgsgr~age erhalten sie:

6.5

Für die Sozialversicherung gelten die gesetzlichen Vorschr~t.n.

Nr.7 Mutterschutz

Durch die stundenweise Beschäftigung a1s

nebenberufiiche Ärztin wird ein Anspruch

leistungen nicht begrünaet.

7.1

~" y

r)

nebenamtliche oder

auf Mutterschutz-

14



N~benam~11chen Är:~innen wird die VergÜtung !Ur denselben
:e1 traum nach dem DurchacbDi ~~ der le~zten drei abgerech-
ne~en K~endermona~e !or~gezabl~, !Ur den sie wäbreDd der
Schu~%fr1s~en nach der Mu~~~rschut%Veror~_ft"ng Anspruch auf
Diens~bezUge oder Un~erbal ~S%uscbuß haben.

7.1.1

FUr nebenberufliche Ärztinnen wi~d die VergUtung Dach dem
Durcr~cbD1 tt de~ letzten dre 1 a bgerecbne~en KaleDdermoDa te
oei der Berecbn~ des Zuschusses zum Mut~erschaftageld be-

:'"Ucksicntigt.

7 .. -. '...

Auf ~e11%e1 ~b.scbä:~1gte Ärz~innen und ~ellzei ~beschä!~igt.

Krankenhausirztinnen finden die Vorschriften des Mut~er-

7 -
. .~

y
schu'tzgese't:es

Freiberufliche Är%~1DD8n haben keine AnsprUche Dach dem7.3
Muttersc hutzgese

7.4 Die Leistungen Dach den Nrn. 7.1.1 UD4 7.1.2 enden spätestens
mi t ;'r~.f:..u.f des ärzt1ichen Nebe:J.oeacbä1't1gungsauf";ragea.

~e Anspr~he aus de~ ärztlichen Nebenbeschäftigungsauftrag, Arbeits-

i!ver~rag oder Dienstvert~ag müssen i~erhalb einer Aussc~ußj1st von

s~cbs r'iona~en nach Fäll~gkei~, spätea~ens drei MoC3~e nach Beendigung
des ärztlic~en Nebenbescnä!tigungsau:trags-, Arbeits- oder Dienst~

-..er~ t~sse s, ~chrif~lich gel ~end ge~cbt werden.

9.1 Abweichungen von diesen Beschäftigungsrichtlinien bedürfen der

'lorherigen Genehm~6~g des Senatsam~es !Ur den Verwal tungs-
ciiens

Lh
14

Anwendung.

(§ 1 Nr. 1 MuSchG).-~--

8 Ausschlußfris,:

~

Nr. g

15



Lf-
Mit ebema~1gen Arbe! ~ebaern und Beamten, leren ~escbl!t1gung
nach Nr. 4.14 nicht gestattet ist, die aber im ZeitpUnkt des
Inkra!ttretens dieser Beachäftigungsrich~:ien eine stunden-

weise ärztliche Tätigke! t verrichten, köunen Ubergangsweise

Arbe i taverträge oder Rab8en-Ar~~1 tsV.~g9 abgeschlossen

werden.

9.2

Sowei t sich nach diesen Besc.bä!.t~lUDg$:-ich'C.i.iDi.n Ansprüche
die aber die AnsprUche der s~undeDWeiae beschäftigten Ärzte

bisherigen Regel~~gen ~hrer Rechtsverr~l tnisse hinausgehen
nommen den AD3p.~h aut S~nV.r6Ü~ nacA ~lr. 6.3.2 -,
we1 tergehenden AnsprUche so zu bemessen, als wenn diese Be
gungsrich~l1nien ~er~~ ~3 ~.or dem 1. ~tdar ~ ~74 Jegol ten

Sofern stundenweise beschäft1ä:e hrz~e nacn bishe~igen Regelun-
gen eine höhere Ver~Jt~ erhalten, wird Ciese :~:~ W~~ des
persönlichen Eesi~=standes in ~g~ bisherigen HBh3 ~o iar~~
wei tergewähr't, bis ~ie dU:"ch d.llgemeine 'Erh'jh-..:ngen dies~r °j ~r- r")

gtitungssätze a~'gezehrt 1st (vgl. § 5 des Vertragsmusters der

Anlage 2).

11.1

Sowei t ehema~ige Rich~11nien-Ärzte nach den R1cht1inien über
das Vertragsverbäl tnis u.~d die Entschädi~~gen der nichtvo11-
beschäftigten ~:.r::'";: ":0:: -\. uy'1;ober '!931 in der Fassung vom

1. Apri1 1951 ~~.. ~ch dem ErlaS des Senatsamts für den
Verwaltungsd1e~.=t '.'~m 1. .\ugust 1969 - 121.40-15.3,16 -
(MittVw 5ei~e '~~j: ~e~r. Zuwendung, Anspruch auf Kranken-

bezüge , Z~~end~ oder Sterbegeld haben ~d diese Ansprüche
nach diesen Beschlif~~gungsri~~~l~nien ~~~r.t cebr zustehen,

sind diese Lei~~gen im Wege de~ Besi ~zs~andswahruDg durch
den Einzelarbe.i_~s.,er1;rag (~'gl. § c des Ver'tragslDUsters der

Anlage 2) auch wei ~erhin ~~z~sic~~er~.

11.2

~v l,

.~1-

'-'~f

I..r. 10

ergeben, -",)

:".8ca den

ausge-
sind die

scnäfti

hätten.

!';r. 11 öesi-:::~tand



Nr. 12 ~~t:'eten. Außerkrafttreten. ittindigy!jg Lf

Diese Beschäftigungsrich~l1n1en ~reten am 1. Oktober 1974
in Kratt. Die zu diesem Zeit~~t bereits bestehenden Be-

schäftigungsaufträge und Verträge sind anzupassen.

12.1

12.2 ~e fUr R1chtli~en-Ärzte, nicbtvo~beschäftigte Hilf.-
ärzte, Impfärzte u.a. bisher erlassenen Ricbt11nen, AD-

v~~ungen UDd Einzelen~scheidungen, insbesondere

die Richtlinien Uber das Vertragsver~ tnis

und. die Entschädigungen aer nichtvollbe-
schäftigten Ärzte vom 1. Ok~ober 1931 in

aer Fassung vom 1. April 1951,

aer ErlaS aes frUberen Reicbs- unQ Preußischen
Ministers des Innern vom 4. Juli 1935 unQ die
!Ur die 3eschäftigung und Entschädigung von

nichtvollbescbäfti~en Hilfsärzten ergangenen

sonstigen Ministerialerlasse,

die Dienstvorschrift zur Regelung der
Dienstverhältnisse der nichtvollbescbäftigten
Leitenden Oberärzte der der Ges~dhei tsbebörde
unterstellten Krankenhäuser {Sena ~sbe schluß
vom :4. Äugus~ 1928),

wer~en mi ~ dem Inkraft~re~en aieser ßeschäftigungsrichtlinien

au:.'&~hoben.

,y

12.3 :.lle anderen entgegenstehenden Regelungen und Entscheidungen
vom Inkraittreten dieser 3eschäft1gungsrichtlinien an

Mehr an:'.Jwencien.
sinä
nicht

12.4 Diese Beschäftigungsrichtlinien können mit einer Frist von

drei Monaten jeweils zum 30. Juni oder 31. Dezember eines

Jahres gekündigt werden.

, den 1. Septeober 1971J.
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